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DIE ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SIND DURCH BAUGRENZEN GEM. DEN PLANLICHEN FESTSETZUNGEN FESTGESETZT.
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ÜBEBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
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NEBENANLAGEN GEM. § 14 BAUNVO SIND NUR INNERHALB DER BAU- GRENZE ZULÄSSIG.  AUSGENOMMEN DAVON SIND EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER  DAVON SIND EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER DAVON SIND EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER  SIND EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER SIND EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER  EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER EINFRIEDUNGEN ZUR SICHERUNG DER  ZUR SICHERUNG DER ZUR SICHERUNG DER  SICHERUNG DER SICHERUNG DER  DER DER ANLAGEN.
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ES GELTEN DIE ABSTANDSFLÄCHEN GEM. ART. 6 BAYBO.
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ZULÄSSIG SIND NUR EINFRIEDUNGEN BIS ZU EINER HÖHE VON MAX. 2,50 M ÜBER GELÄNDEOBERKANTE AUS METALL. DER ABSTAND ZWISCHEN UNTERKANTE DER EINFRIEDUNG UND OBERKANTE DES GELÄNDES MUSS MIND. 15 CM BETRAGEN, UM WANDERUNGSBARRIEREN FÜR KLEINTIERE/NIEDERWILD ZU VERMEIDEN. ZAUNSÄULEN SIND NUR ALS EINZELFUNDAMENTE ZULÄSSIG, DURCHLAUFENDE ZAUNSOCKEL SIND UNZULÄSSIG.
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
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BREITE DES EIN- UND AUSFHARTSBEREICHES MIND. 5 M, MAXIMAL 10 M
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AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUGEN
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GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
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DIE NICHT MIT PV-MODULEN, BATTERIESPEICHERN, TRANSFORMATOREN, SONSTIGEN BAULICHEN ANLAGEN ODER WEGEN BAULICH GENUTZTEN FLÄCHEN, DIE AUCH NICHT LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZT SIND, SIND DAUERHAFT ZU BEGRÜNEN.
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BEREICH FÜR BEGRÜNUNG DER GEPLANTEN EINFRIEDUNG
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ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
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PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT (§ 5 ABS. 2 NR. 10 UND ABS. 4, § 9 ABS. 1 NR. 20, 25 UND ABS. 6 BAUGB)
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ARTENSCHUTZ
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EINE BELEUCHTUNG DER ANLAGE IST UNZULÄSSIG,  AUSNAHME: IM NOTFALL ZU ALARMIERUNGSZWECKEN
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DURCHGEHENDE GEHÖLZPFLANZUNG IN FORM VON KLETTER-/RANKPFLANZEN IM BEREICH DER GEPLANTEN EINFRIEDUNG GEMÄSS PLANZEICHEN I.5.3. PFLANZUNG UMITTELBAR AM FUSS DER EINFRIEDUNG PFLANZABSTAND: 1 STÜCK ALLE 2 M ES IST AUSSCHLIESSLICH AUTOCHTHONES PFLANZENMATERIAL DES VORKOMMENSGEBIETES 6.1 ALPENVORLAND ZULÄSSIG MINDESTQUALITÄT: CONTAINER, HÖHE 60-100 CM ARTENAUSWAHL: CLEMATIS ALPINA  - ALPEN-WALDREBE - ALPEN-WALDREBE CLEMATIS VITALBA  - GEWÖHNLICHE WALDREBE - GEWÖHNLICHE WALDREBE HEDERA HELIX   - EFEU - EFEU LONICERA PERICLYMENUM - WALD-GEISSBLATT - WALD-GEISSBLATT RUBUS FRUTICOSUS  - BROMBEERE - BROMBEERE SÄMTLICHE PFLANZUNGEN SIND FACHGERECHT ZU PFLEGEN UND DAUERHAFT MIND. BIS ZUR ENDGÜLTIGEN BETRIEBSEINSTELLUNG DER ANLAGE ZU ERHALTEN. EINGEGANGE GEHÖLZE SIND IN DER JEWEILS NÄCHSTEN PFLANZPERIODE ZU ERSETZEN DIE EINGRÜNUNG DER PV-ANLAGEN IST FREIWACHSEND ZU BELASSEN, DIE ERSTEN SCHNITTMASSNAHMEN AN DEN GEHÖLZEN SIND DABEI GRUNDSÄTZLICH MIT DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE ABZUSTIMMEN
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GEHÖLZARTENLISTE / MINDESTPFLANZQUALITÄTEN BÄUME: MINDESQUALITÄT: HEISTER, 2xv., o.B., HÖHE 125-150 CM ACER CAMPESTRE   - FELD-AHORN - FELD-AHORN CARPINUS BETULUS   - HAINBUCHE - HAINBUCHE PRUNUS AVIUM    - VOGEL-KIRSCHE - VOGEL-KIRSCHE PYRUS COMMUNIS   - HOLZ-BIRNE - HOLZ-BIRNE SORBUS AUCUPARIA   - EBERESCHE - EBERESCHE STRÄUCHER: MINDESTQUALITÄT: VERPFLANZTE STRÄUCHER, o.B., HÖHE 60-100 CM CORNUS SANGUINEA   - ROTER HARTRIEGEL - ROTER HARTRIEGEL CORYLUS AVELLANA   - HASELNUSS - HASELNUSS CRATAEGUS MONOGYNA  - WEISSDORN - WEISSDORN EUONYMUS EUROPAEUS  - PFAFFENHÜTCHEN - PFAFFENHÜTCHEN LONICERA XYLOSTEUM  - HECKENKISCHE - HECKENKISCHE PRUNUS SPINOSA   - SCHLEHE - SCHLEHE ROSA CANINA    - HUNDS-ROSE - HUNDS-ROSE SAMBUCUS NIGRA   - SCHWARZER HOLUNDER - SCHWARZER HOLUNDER FÜR BÄUME UND STRÄUCHER GILT: ES IST AUTOCHTHONES PFLANZENMATERIAL DES VORKOMMENSGE- BIETES 6.1 ALPENVORLAND ZU VERWENDEN.
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GEHÖLZPFLANZUNGEN: DURCHGEHENDE, 2-REIHIGE GEHÖLZPFLANZUNG GEM. GEMÄSS PLANZEICHEN I.5.1. UND I.5.2 (PF1) ALS ERGÄNZUNGSPFLANZUNG DER VORHANDENEN GEHÖLZE SOWIE DURCHGEHENDE, 1-REIHIGE GEHÖLZPFLANZUNG GEM. GEMÄSS PLANZEICHEN I.5.1. UND I.5.2 (PF2), ZUR LANDSCHAFTLICHEN EINBINDUNG DER ANLAGE MIT 5 % HEISTERN UND 95 % STRÄUCHERN MIT ARTEN DER LISTE ZIFF. III.6.4. PFLANZUNG IN GRUPPEN ZU MIND. 5-7 STÜCK EINER ART,  REIHENABSTAND 1 M, ABSTAND IN DER REIHE 1,5 M, REIHEN DIAGONAL VERSETZT, HEISTER EINZELN EINGESTREUT. PFLEGE DER GEHÖLZPFLANZUNGEN: DIE GEHÖLZPFLANZFLÄCHEN SIND FREIWACHSEND ZU BELASSEN. EINE HÖHENBEGRENZUNG IST NICHT ZULÄSSIG. ERST WENN DER ZUSTAND DER HECKE ES AUS FACHLICHEN GRÜNDEN ERFORDERT (PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT FRÜHESTENS NACH 15 JAHREN), IST EINE PLENTERARTIGE NUTZUNG ODER EIN ABSCHNITTSWEISES (MAXIMAL 1/3 DER HECKENLÄNGE PRO JAHR UND NUR TEILABSCHNITTE VON NICHT MEHR ALS 20-25 M LÄNGE) AUF-DEN-STOCK-SETZEN ZULÄSSIG. DIE ERSTEN SCHNITTMASSNAHMEN AN DEN GEHÖLZEN SIND DABEI GRUNDSÄTZLICH MIT DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE ABZUSTIMMEN. DIE PFLEGE IST AUSSCHLIESSLICH IM GESETZLICHEN ZEITRAUM VOM 1. OKTOBER BIS 28. FEBRUAR ZULÄSSIG. EINGEGANGE GEHÖLZE SIND IN DER JEWEILS NÄCHSTEN PFLANZ- PERIODE ZU ERSETZEN. EIN MULCHEN DER PFLANZUNGEN MIT STROH IST ZULÄSSIG. DER EINSATZ VON MINERALISCHEN DÜNGEMITTELN UND CHEMISCHEN PFLANZENBEHANDLUNGSMITTELN IST NICHT ZULÄSSIG.
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Ausgefertigt  Barbing, den ..................................................... .............................................................................Johann Thiel (Erster Bürgermeister)   
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